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ührung das und anderes mehr 1st der mehrjährigen, hingeben-den AÄrbeit des Herausgebers und Bearbeiters danken. Die fastNEeUNZIG Seiten umiassende Preiazione sfellt 1ne Untezr-suchung über die geistesgeschichtliche, dogmengeschichtliche, zeit-geschichtliche Bedeutung der l1oachimitischen Bewegung, 1ne Sich-LUNGg der Quellen ihrer Er orschung SOWI1@ e1ine CNICNiung undPrüfung der bisherigen Forschungsliteratur dar. Namentlich wirdden jüungsten Forschungen vVon Grundmann, Bonaiuti und AÄnitch-ko{ff prüfende Auimerksamkeit geschenkt. 1ele der gängigenAuffassungen uüber Person, Werk, Lehre, Abhängigkeift, Voraus-
SeIzZUNGg und 1ele des Kalabresen W1Ce S1C U, d.,. 1ın dem Jor-danschen Artikel 1mM DictThCath dargestellt sSind werden einervielfach berichtigenden Kritik unterworien.

Irgend e1n Zusammenhang m1T dem Iritheismus bei RoscellinOder bei den Gilbertinern kommt N1IC In Frage UDie Lehre
VON den drei trinitarisch bedingten Phasen der Heilsgeschichtewird ansatz VON Origenes hergeleitet. eın auberlich und1m Grunde ganz irreifuhren wäre 21n Vergleich oOder gar VT -inutfeter Zusammenhang mIT der dualistischen C1NOSiIS und demmaniıchäisch-montanistischen Prophetismus. DIie origenistisch g -tärbte Gnosis des Kalabreser Abtes 1äDt ber Einilüsse der Ba-silianer Mönchstradition und SOIC über Ps.-Dionysius und SCO-TUuS Eriugena Tmufen. Jedoch der keine Spur VON pantheisti-schem Emanatismus. 1e AÄnnahme iın den initarischenAusgängen schon mitimplizierten ScChöpfungsfinalität sollte dasProblem Freiheit und Unveränderlichkeit 1n Ot{t 1n ei1ner Weiseumgehen, die den deutschen Leser unwillkürlich Gedankenbei Guünther erinnert.

Man kann bei dem ıtalienischen Herausgeber des. Buchesin der Sammlung der ‚Studi documenti“‘ der eale Äccademiad’Italia woh! begreiflich Iinden, daß 1m einführenden 21l 21nnationales Mochgefühl mitschwingt über  e den Anteil des vVon antegepriesenen ‚Sehers“‘ der i1ıtalienischen Renaissance des Hoch-mittelalters Unwillkürlich WIrd INan auch bei der Lesung desWerkes die Analogie denken, die iın eiwa zwischen dem NeU-zeitlichen Umbruch ın der Eckhartforschung einerseits, ın derJ}oachim-von-Fiore-Forschun andererseits besteht. im übrigen mußder Einzelforschung noch das Wort vorbehalten Dleiben
Ternus

Scientia acra
Eminenz dem och Theologische Festgabe zugeeignet Seiner

würdigsten Herrn arl Joseph KardinalSchulte, Erzbischof Von Köln, ZU fünfundzwanzigsten Jahres-tage der Bischofsweihe 19 März 1935 LOx .-80 370 öln undDüsseldorf | 1935 ] Bachem und Schwann. Qa
Die Widmung des imponierenden Bandes ist 1m Namen der Mit-arbeıiier unferzeichnet Von arl eckes Der eil enthält Tol-gende sieben „Beiträge ZUr historischen Theologie“: Klauser,

heiligen vier Gekrönten.
Eın Kirchenkalender aus der römischen Titelkirche der

Diese ırche ist die Titelkirche desHerrn Kardinal Schulte Der griechisch-latei-nische ext des Galaterbriefes ın der andschriftengruppeac A., Die Umwandlung des heidnischen in daschristliche bn  sche Stadtbild Ostlender, Alberts desen Kommentar Zu Hohenliede. berichtet über den Von
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i1hm neuentdeckten Ommentar und veröifentlicht dessen Pro-
10g Söhngen, G., Thomas Volmn quin über el  aDe durch
Berührung. Über diesen Beitrag handelt unfifen ausiührlich und
kritisch Jansen Koch, Das Gutachten des Aegi-d1ius Romanus ı1ber die Lehren des Betrus Johannis Olivi. Eine

Quelle ZUMmM Konzil VOIl Vienne (1311—1312) e1n-
Düchel, Das Problem der Existenz 1n idealistischer und
romantischer Philosophie und Keligion Der IL 21l bringt 1Un
„Beiträge ZUr sysiematischen Theologie“: rı C: Derdogmatische Beweis dus der lturgie. Man kann dazu verglei-chen die 1n deutscher Sprache geschriebene Abhandlung: Lex
supplicandi lex credendi, VON WIilh de T12eSs in Ephe-mer1ıdes lifurgicae 4{ (Romae 1933) 48— 58 Feckes, C > DasFundamentalprinzip der Mari0ologie. Eın Beiirag Inrem OT'
Beurteilung der T agträume. Heinen, W! Die ustitia Soclalis.
nischen Auibau Schöllgen, W., Zur moraltheologischen
Eın Beitrag ZUrL Klärung des Begriffes, Der OrT. Schlägt tol-gende Begriffsbestimmung VOI: „Die iustitia SoCc1lalis ist jeneTugend, die die Sozialfunktion des Eigentums wahren SUC|und daher jene wirischafitliche und gesellschaftliche Ordnungschaf{it, 1n der dieses iel entsprechend den jeweiligen Beduüurf-nıssen des Gemeinwohls erreic ABa Die Tugend derGerechtigkeit möchte der erl. SO  einteilen iustitia generalis, 1U-stitia particularis  * die generalıs zerfällt 1ın O0C1alls und legallis, cdieparticularis 1n COomMmMuUutfaliiva und distributiva ein,Modernes Rechtsdenken und kanonisches Recht.

AÄuftf den Auisatz Von Feckes über das Fundamentalprinzipder Mariologie wollen WIr eIwas naher eingehen. S11C| dasFundamentalprinzip der Mariologie, e1n Prinzip, Q1ne Grund-wahrheit, dus der alle andern mariologischen Wahrheiten sichableiten lassen. 21in olches Prinzip sich finden lassen S,  MUsSSe,SCNI1e. daraus, arıa analog dem Gottmenschen „ihr
ferischen Idee Gottes verdanken muß““
Yanzes Sein und Haben T einzigen, es bestimmenden SChÖöp-

Als dl  s Prinzipkann N1IC einfachhin die 6 (0)  1  e MutterschaIt geltfen, wei1il AUSihr allein noch NIC noiwendig die nanprivilegien Tolgenund noch weniger die Evastellung Mariä. uch die adäquateGoffesmutterschaft“ kann dieses Prinzip NC se1in, weil wederdie höchsten Gnadenprivilegien noch die Evastellung daraus Ganzsicher er Sind Die Auffassung von der götftlichenMutterschaft als d Us SIC heiligenden Orm (Ripalda) hatkeine Aussicht auft allgemeinQ  D Anerkennung und b  wurde, auch
wWenn S1C richti wäre, nicht die Evastellung einschließenAÄnderseits geht auch NIC| VO  3 Prinzip dieser Eva-:-stellung her die Mariologie aufzubauen; die göttfliche Multter-schaft käme dabei nicht ihrem ecC 266) Der OFrS!|  agvon Bittremieux, ZWel Tunprinzipien der Mariologie auTtzu-tellen Maria Multter Gottes Maria Mitwirkerin beim rlö-sungswerk, wird als praktischer Ausweg solange Ve  denden müssen, als N1IC
absolut sicher tTeststeht““

1e Unmöglichkeit eines einzigen Prinzi
Z1p 1 der bräutliche glaubt, dieses einheitliche Prin-

aben. ‚Darum ist für
Gottesmutterschaft Mar  1as gefunden

schaft Sinne Scheebens
uns Dersönlich die Dräutliche Gottesmutter-

logie‘“ Die indest
das Fundamentalprinzip der MarI1lo-

forderung mußte lauten „Im Inter-ESSC Oorganisch und wissenschaftlich aufgebautfen Maro-
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‚ogie ist unbeding noiwendig, der Dogmatiker gleich
Beginn seiner Arbeit nach Darlegung des grundlegenden Dogmas
von der Gottesgebärerschaft und 1ım Anschluß dieses rund-
o0gma die gesamfte gOo  C}  e Idee VON M darlegt, VOLr em
aber 1ın diesem Bilde ScCHhon 21 Seiten, die der Multter un die
der Gehilfin, ZU) Ausdruck Dringt. Von da dus kann ersti die
Untersuchung der marianischen Einzellehren mit beiriedigendem
ErfTolg unternehmen  e Jedenfalls 1SE das Streben nach einem
einheitlichen Prinzip der Mari1ologıe schr anerkennenswert. Mir
wiıll scheinen, daß sich einstweilen eE1inNe auft diesem Prinzip
auigebaute Mariologie noch nicht verwirklichen JäDt, weil e1inst:-
weilen die Idee der Tau CO hristi und der Gehiltfin Del der Er-
ÖSUNGg noch N1IC genügen geklärt 1st. Das Grundprinzip mMu
aber VOT em klar und sicher SCIN. 1ne rage E ist Ist
Marla Trau eS, er drei Personen, oder UUr Trauxu Christi,
Ww1e S1C UUr Mutter der zweiten DPerson Gottes ist? Wenn die
Brautschait Schon VOT der Menschwerdung da 1st (268, alınea 1)
kann S1C dann ausschlieBßlich aut die zweiftfe göttliche RTSON
gehen? Deneifie

Söhngen, (ds Thomas VO quıin uüber Teilhabe
(Scientia acra. Theologische Festgabe

für ardına Schulte 1935, 14—141)
Die sorgfältige, wohlabgewogene Untersuchung, die aut genauer

Kenntnis der einschlägigen eXie ın den verschiedensten Schrif-
toen des Aquinaten Iußt und 21n weitschichtiges paralleles Quellen-
matiterı1a Platon, Augustinus, Pseudo-Dionysius, Proklus herbei:
zıcht, baut S1IC| in folgenden Stufen aut Die Thomas-Auslegung
der aristotelischen WETOÄNWLG TOUV VONTOUVU ; Thomistischer „Intellekt“
und neuplatfonische „Berührung“ ( Ratio uınd Intellekt als CWO-
Gung und Ruhe; atllo und Intellekt als kigenbesitz und Teilhabe;
Der Mensch als esen 1n der zwischen eit und Ewig-
keit; Neuplatonischer Einschlag der thomistischen Anthropologie) ;
mistische Umdeutung der berührenden Teilhabe nach dem
aristotelischen Erkenntnisbegriff (Kausaler Charakter des attingere
und particıpare; Abbildcharakter der Teilhabe ; Aftingere als unk-
tion des intellecCius pr1nCc1pi0rum ; 21  aDe und Gotteserkenntfnis) ;
Theologische eistung des kritischen Teilhabebegriffes. Mit
echt ideengeschichtlichem und spekulativem akt wIird schart ZWI1-
schen den platonisch-augustinischen und aristotelischen Motiven 1n
der ynthese des Thomas unterschieden und damit die eia
apologetisch-systematischer Übereinstimmungstendenzen hen
Thomas und seinen Vorgängern, denen viele der zuvielen
schon Oft unterlegen Sind, glücklich vermieden.

Das Ergebnis IST Folgendes: „Nunmehr sind WIr iın der Lage,
u W1e Ihomas das attingere oder die berührende
Teilhabe NeuU- oder Imehr umdenkt. Das attingere, diesen -
platonischen Wechselbegriff für participare, nimmt der quinate,

1Wwie der particıpatio causal tantum entspricht, bloß
ontologischen inne der Kontinuität der Seinsstufen auft (sSo De
1t. 15 d. CP.) und nicht auch 1m gnoseologischen der 2e2nN-
SChau oder muystischen Einswerdung; oder vielmehr die-
Ser gnoseologische 1nnn mitspielt (wie (210] d. ad
3), will ZWar auch Thomas e1n G'  es unmittelbares Berühren

intelligibilia, eine simplex acceptio itatı: darunter versfian-.-
den aben, aber in dem gemäßigten oder kritischen Begriffe jenes


